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Den Teilnehmern dieser Kurse werden durch diese Zeilen gewiß allerlei Erinne-

rungen wachgerufen, u. a. an die Unterkunfts- und Verpflegungsübungen im Ge-

lande, die fröhliche Einführungsgesangsstunde unter Gfr. Otto Schreiber, die dann
Anlaß gab zum verbindenden Singen in den Klassen, weil der Schlußabend unter dem

Motto «Gesangsfest» stand, usw. Dadurch ist der beliebte Gesangsinstruktor mit
vielen Einheiten empfehlend verbunden worden. Obersf/f. E. Wegmann

Kurznachrichten für Verpflegungsfunktionäre und Rechnungsführer

Militärstrafrechtspflege
+ Der Bundesrat /rat im Januar eine Verordnung über die Mddärstrafrec/iispf/ege erlassen. Sie

ersetzt unter anderem das Reglement aus dem Jahre 1927 über den Dienst der Militärjustiz der

schweizerischen Armee und ordnet daneben Zuständigkeiten des Eidgenössischen Militärdeparte-
ments und der Direktion der Eidgenössischen Militärverwaltung zur selbständigen Erledigung ge-
wisser Geschäfte. Im übrigen enthält sie Verfahrensvorschriften für die vorläufige Beweisaufnahme
für die Voruntersuchung und die Hauptverhandlung. Weitere Bestimmungen betreffen das Ver-
fahren gegen Abwesende im Ausland, die Rechtshilfe und die Auslieferung.

Ueber die Orientierung der Oeffentlichkeit in Militärstrafsachen wird bestimmt:
«Die Presse ist über ein militärisches Strafverfahren zu orientieren, wenn die Oeffentlichkeit ein

schutzwürdiges Interesse besitzt, schon vor der Hauptverhandlung von der Einleitung des Strafver-
fahrens oder von den bisherigen Untersuchungsergebnissen Kenntnis zu erhalten, und wenn nicht
andere, wichtigere Interessen der Orientierung entgegenstehen. Lieber die Durchführung von Presse-

Orientierungen entscheidet auf Antrag des Oberauditors das Eidgenössische Militärdepartement,v
Die bundesrätliche Verordnung enthält sodann Bestimmungen über den Strafvollzug, über Urteils-

meidungen, das Disziplinarstrafwesen und die Kenntnisgabe von Akten abgeschlossener Strafver-
fahren. Sie umfaßt insgesamt 76 Artikel.

Schriftliche außerdienstliche Uebung Winter 1953/54
Wir machen nochmals darauf aufmerksam, daß am /5. Mörz J954 die Eingabefrist für die Arbeiten

zur 2. Phase abläuft. Alle erforderlichen Angaben finden sich im «Fourier» Januar 1954, Seiten 12 bis
14. Der große Fortschritt an Teilnehmern gegenüber dem Vorjahr (mehr als 100%) sollte auch in
der 2. Phase keinesfalls nachlassen. Ein kameradschaftliches «Gut Glück» den Teilnehmern.

Die Tec/m. Kom/ssiorc des S. F. V.
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Lieferbare inZäriüisc/re Gemüse:

Mar- Aprd Mörz April
Weißkabis * * Nüßlisalat evtl. evtl.
Rotkabis * * Speisekohlrüben *

Wirz * * Weißrüben *
Rosenkohl + Randen roh * *
Karotten * Randen gedämpft * *

Rübli rot * * Zwiebeln * *

Rübli gelb * Knoblauch * *

Sellerie * * Schnittlauch * *

Lauch grün * * Randensalat * *

Lauch gebleicht * Sauerkraut * *

Spinat * * Speisekartoffeln * *

Gegen Ende April werden auch bereits die ersten inländischen Saisongemüse auf den Markt
kommen. Es sind dies Rhabarber, Oberkohlrabi, Krautstiele, Kopfsalat, Radiesli.

Die Preise für diese Treibgemüse werden zwar im Anfang noch relativ hoch sein, so daß Sie sich
wohl vor allem an die eingangs erwähnten Dauergemüse aus letztjähriger Ernte halten werden.
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